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§ 1 	 Name, Sitz, Geschäftsjahr des Vereins 

•	 		  der Verein führt den Namen „Ulmer City Marketing e.V.“

•	 		  der Verein hat seinen Sitz in Ulm.

•	 		  das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 	 Zweck des Vereins 

2.1 	 Zweck des Vereins ist ein Stadtmarketing für seine Mitgliedsbetriebe zu betreiben, 		

	 um Ulm in seiner Funktion und Attraktivität als Einkaufs-, Dienstleistungs- und  

	 Gewerbestandort zu fördern.  

2.2 	 Zur Erreichung dieser Ziele stellt sich der Verein insbesondere folgende Aufgaben: 

•	 		  Verbesserung der Attraktivität der Stadt Ulm als Einkaufsstandort 

•	 		  Umsetzung und Weiterentwicklung des Leitbildes „Einkaufsstadt Ulm“ 

•	 		  Vermarktung und Stärkung der Einkaufsstadt Ulm mit geeigneten  

		  Maßnahmen 

•	 		  Integration der unterschiedlichen Ulmer Handels-, Gewerbe-,  

		  Dienstleistung- und Gastronomiebetriebe in das Citymanagement 

•	 		  Profilierung der Innenstadt als Mittelpunkt des urbanen Lebens.
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2.3 	 Der Verein ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem genannten  

	 Vereinszweck zusammenhängen oder ihn fördern. Er kann sich zur Erfüllung seiner  

	 Aufgaben Dritter bedienen und sich an anderen Unternehmen, die den Vereinszweck  

	 fördern, beteiligen.  

 

§ 3 	 Mitgliedschaft 

3.1 	 Ordentliche Mitglieder des Vereins können sein 

	 a)	 natürliche Personen

	 b)	 juristische Personen des privaten und des öffentlichen Rechtes

	 c)	 sonstige Gesellschaften, Vereinigungen und Verbände.

3.2 	 Neben den ordentlichen Mitgliedern hat der Verein auch fördernde Mitglieder. Diese Mit-

glieder können sowohl natürliche als auch juristische Personen oder Personenvereinigungen 

sein. Sie haben das Teilnahmerecht an den Mitgliederversammlungen, jedoch kein Stimmrecht.    

3.3 	 Über den Antrag auf Mitgliedschaft entscheidet der Vorstand. Die Mitgliedschaft beginnt 

mit der Mitteilung über die Annahme des Antrages.  

Die Mitgliedschaft endet

	 - durch schriftliche Austrittserklärung zum Ende eines Geschäftsjahres mit dreimonatiger 	

	 Kündigungsfrist,  

 

	 - durch Tod, Liquidation der Firma oder Auflösung der sonstigen Vereinigung.
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Der Ausschluss eines Mitgliedes kann vom Vorstand ausgesprochen werden, wenn es gegen die 

Satzung, die sich daraus ergebenden Pflichten oder in sonstiger Weise gegen die Interessen des 

Vereins verstößt. Über einen Einspruch entscheidet der erweiterte Vorstand.   

§ 4 	 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind der Vorstand, erweiterter Vorstand und die Mitgliederversammlung.  

 

§ 5 	 Vorstand

5.1 	 Der Vorstand gliedert sich in den geschäftsführenden Vorstand und den erweiterten  

	 Vorstand. 

 

5.2 	 Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit der anwe-

senden Mitglieder auf die Dauer von drei Jahren gewählt. Bei Ausscheiden kann der Vorstand 

der Mitgliederversammlung vorschlagen, für die Restlaufzeit der ordentlichen Wahlperiode eine 

Nachwahl vorzunehmen.  

 

5.3 	 Der geschäftsführende Vorstand hat mindestens 4 Mitglieder und besteht aus:

•	 	 dem Vorsitzenden

•	 	 zwei Stellvertretern

•	 	 dem Schatzmeister

5.4 	 Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende und seine zwei Stellvertreter.  

Der Verein wird durch den Vorsitzenden alleine oder durch seine beiden Stellvertreter ge-

meinsam vertreten. Im Innenverhältnis gilt, dass die beiden Stellvertreter nur im Ver-

hinderungsfall des Vorsitzenden tätig werden sollen. Der Vorsitzende bedarf bei Rechts-

geschäften von über 5.000.- € der Zustimmung mindestens eines Stellvertreters.  

5.5 	 Der Vorstand entscheidet in allen Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich der Mitglieder-

versammlung oder dem erweiterten Vorstand vorbehalten sind.

3

Satzung des Ulmer City Marketing e.V.



 

Zu diesen Aufgaben zählen insbesondere  

•	 	 die regelmäßige Durchführung von Vorstandssitzungen mit Tagesordnung

•	 	 die Vorbereitung der Sitzung des erweiterten Vorstandes

•	 	 die Aufnahme und der Ausschluss von Mitgliedern

•	 	 die laufende Geschäftstätigkeit

•	 	 Erstellung Geschäftsbericht

•	 	 die Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung

5.6 Der Schatzmeister erstellt den Rechnungsabschluss, den Haushaltsplan, die Rech-

nungslegung sowie die laufende Buchhaltung und kontrolliert die Budgetvorgaben.  

 

5.7 Der Vorstand fasst seine Beschlüsse grundsätzlich in Vorstandsitzungen. Diese wer-

den vom 1. Vorsitzenden oder bei seiner Verhinderung durch seine Stellvertreter geführt. 

Die Sitzungen sind regelmäßig abzuhalten. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr 

als die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend sind. Der Vorstand entscheidet mit ein-

facher Stimmenmehrheit. Die Beschlüsse des Vorstandes sind schriftlich festzuhalten.  

5.8 Der Vorstand kann einen City-Manager bzw. Geschäftsführer bestellen. Die Auf-

gaben und Befugnisse des Citymanagers sind vom Vorstand festzulegen. Der/

Die Citymanager/in nimmt mit beratender Stimme an den Vorstandsitzungen teil.  

5.9   Der Vorstand kann zur Erfüllung besonderer Aufgaben, Ausschüsse einsetzen. Die Beschlüsse 

der Ausschüsse bedürfen vor deren Vollzug, der Zustimmung durch den erweiterten Vorstand.
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§ 6 	 Erweiterter Vorstand 

 

6.1  	 Der erweiterte Vorstand besteht aus dem geschäftsführenden Vorstand und bis zu 15 

weiteren Personen, die einzelne Berufsgruppen repräsentieren sollen. Der erweiterte Vorstand 

wird von der Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit der Anwesenden auf die Dauer 

von 3 Jahren gewählt. Der Vorstand kann mit Mehrheitsbeschluss bis zu drei weitere Mitglie-

der für den erweiterten Vorstand kooperieren. Dies gilt auch für die Berufung eines Nachfol-

gers für den Rest der Wahlperiode bei Ausscheiden eines Mitglieds des erweiterten Vorstandes  

 

6.2 	 Der erweiterte Vorstand hat folgende Aufgaben: 

•	 	 Entwicklung strategischer Richtlinien und operativer Maßnahmen zur Erreichung des  

	 Vereinszwecks

•	 	 Richtlinienkompetenz für die Tätigkeit des Vereins festlegen

•	 	 Genehmigung der Beschlüsse der Ausschüsse

•	 	 Vorbereitung der Mitgliederversammlung und Aufstellung der Tagesordnung

6.3 	 Der erweitere Vorstand wird vom Vorstand einberufen. 

6.4 	 Der erweiterte Vorstand fasst seine Beschlüsse grundsätzlich in Sitzungen. Diese werden 

vom 1. Vorsitzenden oder bei seiner Verhinderung durch seine Stellvertreter geführt. Die Sitzungen 

sind in der regelmäßig abzuhalten. Der erweiterte Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die 

Hälfte der Mitglieder anwesend sind. Der erweiterte Vorstand entscheidet mit einfacher Stimmen-

mehrheit. Die Beschlüsse sind schriftlich festzuhalten.
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§ 7	  Mitgliederversammlung 

 

7.1   	 Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben: 

	 a)	 Wahl und Entlastung des Vorstandes

	 b)	 Entgegennahme und Genehmigung des Jahresberichtes und des Rechnungs- 

		  abschlusses, 

	 c)	 Genehmigung des Haushaltplanes,

	 d)	 Wahl von zwei Rechnungsprüfern,

	 e)	 Festlegung des Beitrages und der Beitragsordnung

	 f)	 Beschlussfassung über die Satzungsänderung und die Auflösung des Vereins,

	 g)	 sonstige Angelegenheiten, die nach dieser Satzung oder dem Gesetz der Mitglieder-	

		  versammlung vorgelegt werden müssen oder die der Vorstand der Mitgliederver- 		

		  sammlung zur Entscheidung vorlegt.

7.2 	 Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand nach Bedarf, jedoch mindestens einmal im 

Geschäftsjahr unter Einhaltung einer Frist von mindestens drei Wochen einberufen. Die Frist be-

ginnt mit der Absendung der Einladung an die dem Verein bekannte E-Mail Adresse. Weitere Mit-

gliederversammlungen sind auf schriftlichen Antrag von einem Drittel der Mitglieder einzuberufen. 

Die Einladung ergeht unter Angabe der Tagesordnung.

7.3 	 Die Mitgliederversammlung beschließt mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder. 

Jedes Mitglied hat eine Stimme. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. 

7.4 	 Zu Satzungsänderungen und zur Auflösung des Vereins ist eine Stimmenmehrheit von zwei 

Drittel der Anwesenden, gültig abstimmenden Mitglieder erforderlich.
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7.5 	 Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen.  

	 Diese hat u. a. zu enthalten:  

	 a)	 Ort und Zeit der Versammlung

	 b)	 Die Person des Versammlungsleiters

	 c)	 Anzahl der anwesenden und vertretenen Mitglieder,

	 d)	 Die Tagesordnung

	 e)	 Die Beschlüsse mit den Abstimmungsergebnissen

Das Protokoll ist vom Versammlungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen. 

§ 8 	 Beiträge

Die Mitglieder zahlen einen Jahresbeitrag nach einer Beitragsordnung, die in Höhe und Fälligkeit 

von der Mitgliederversammlung bestimmt wird. In der Beitragsordnung sind die Ermittlung der 

Höhe der Beiträge, die Zahlungsfristen und die Zahlungsmodalitäten zu regeln. Die Beiträge werden 

per Lastschrift oder nach Rechnungsstellung erhoben. 

§ 9 Rechnungsprüfung

9.1 	 Die Rechnungsprüfer werden durch die Mitgliederversammlung auf die Dauer von drei Jah-

ren gewählt. Sie haben nach freiem Ermessen das Rechnungswesen des Vereins zu prüfen, spätes-

tens jedoch jährlich zur ordentlichen Mitgliederversammlung. 

9.2 	 Die Kassenprüfer erstatten der Mitgliederversammlung einen Bericht ihrer Prüfungsfest-

stellung.
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§ 10 Auflösung des Vereins

10.1 	 Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen Mitgliederver-

sammlung erfolgen. 

10.2 	 Bei dieser Mitgliederversammlung muss mindestens die Hälfte der ordentlichen Mitglieder 

anwesend sein. 

10.3 	 Im Falle der Beschlussunfähigkeit ist innerhalb von vier Wochen eine erneute Mitgliederver-

sammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen. Die bei dieser Mitgliederversammlung anwe-

senden Mitglieder können die Auflösung des Vereins mit einfacher Mehrheit beschließen. 

10.4 	 Über die Verwendung des bei der Auflösung vorhandenen Vermögens beschließt die Mitglie-

derversammlung mit einfacher Mehrheit. 

Diese geänderte Satzung ersetzt die Satzung vom 27. Mai 2008 und tritt sofort nach  

Verabschiedung auf der Mitgliederversammlung am 1. Januar 2025 in Kraft. 
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BEITRAGSORDNUNG 

Gastronomie, Hotels 			   Grundbetrag 220,00 € + 3,00 € pro Zimmer

Gaststätten, Restaurants 		  Grundbetrag 220,00 € + 1,10 € pro Sitzplatz

Einzelhandel 				    Grundbetrag 220,00 €

Handwerk und Gewerbe 		  Staffelung nach Umsatz p.a.

Freie Berufe, Dienstleistungen (freiwillige Selbsteinschätzung)

Banken, Medien

Vereine, Verbände, Institutionen 	 Grundbetrag 220,00 €

Fördermitglieder (Privat) 		  Grundbetrag 75,00 € (nicht stimmberechtigt)

Fördermitglieder (Firmen) 		  Grundbetrag ab 220,00 € (nicht stimmberechtigt) 

 

Mitglieder außerhalb Ulms 	70 % der jeweiligen Gruppen, Abgrenzungen werden mit dem Vorstand 

abgestimmt.

UMSATZSTAFFELUNG ZUR FREIWILLIGEN SELBSTEINSCHÄTZUNG

Bis 154.000,00 € 		  220,00 €

Bis 256.000,00 € 		  280,00 €

Bis 512.000,00 € 		  330,00 €

Bis 1.000.000,00 € 		  380,00 €

Bis 1.500.000,00 € 		  450,00 €

Bis 2.500.000,00 € 		  630,00 €

Bis 3.500.000,00 € 		  900,00 €

Bis 5.000.000,00 € 		  1.150,00 €

Bis 7.600.000,00 € 		  1.700,00 €

Bis 10.000.000,00 € 	 2.300,00 €

Bis 15.000.000,00 € 	 2.900,00 €

Bis 25.000.000,00 € 	 3.450,00 €

Ab 25.000.000,00 € 		 4.500,00 €

Alle Beiträge zzgl. 19 % MwSt. 9
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